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Siegburg, den16.10.2020 
 

 
Prüfung einer Schadensersatzklage wegen des Corona-Ausbruchsgeschehens in 
der Prüfung einer Schadensersatzklage wegen des Corona-
Ausbruchsgeschehens in der Evangeliums-Christen-Gemeinde Siegburg e.V. 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Schuster, 
 
die Fraktion DIE LINKE im Kreistag des Rhein-Sieg-Kreises bittet darum, den 
nachfolgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Kreistages, bzw. 
des zuständigen Ausschusses zu nehmen. 
  
Der Kreistag möge beschließen: Der Landrat wird beauftragt, die Erfolgsaussichten 
einer Schadensersatzklage wegen des Corona-Ausbruchsgeschehens in der 
Evangeliums-Christen-Gemeinde Siegburg e.V. prüfen zu lassen. Dabei soll auch 
geprüft werden, ob die Klage gegen die  Evangeliums-Christen-Gemeinde Siegburg 
e.V. oder gegen das Land NRW erhoben werden müsste. 
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Begründung: 
Das aktuelle Corona-Ausbruchsgeschehen in Siegburg führt zu massiven 
Einschränkungen des öffentlichen Lebens. 
 
Das Kreisgesundheitsamt hat dagegen die Kontaktnachverfolgung sicherzustellen. 
Allein durch den dafür notwendigen Personaleinsatz entstehen dem Rhein-Sieg-Kreis 
wirtschaftliche Schäden. 
 
Ein wesentlicher Faktor für das Infektionsgeschehen in Siegburg waren die 
Vorkommnisse in der  Evangeliums-Christen-Gemeinde Siegburg e.V.. Medienberichten 
zufolge sollen sich dort bei drei verschiedenen Ereignissen zwischen 40 – 54 Personen 
angesteckt haben. 
Dabei wurden die für die Allgemeinheit gültigen Hygienemaßnahmen offenbar nicht 
eingehalten. 
 
Die Coronaschutzverordnung des Landes NRW nimmt Religionsgemeinschaften von 
einigen der Regelungen allerdings aus. Der Erlass bedeutet allerdings in der 
Konsequenz, dass die Religionsfreiheit über das Recht auf körperliche Unversehrtheit 
gestellt wird. Darum ist auch zu prüfen, ob das Land NRW hier Ziel einer 
Schadensersatzklage sein kann. 
 
Darüber hinaus ist zu prüfen, ob der Erlass die Religionsgemeinschaft von 
Schadensersatzforderungen befreit. Zu Bedenken ist dabei, dass die großen Kirchen in 
Deutschland alle Hygienemaßnahmen einhalten. Darüber hinaus gilt: Auch Handlungen 
die grundsätzlich erlaubt sind, können zu Schadensersatzverpflichtungen führen, wenn 
die handelnden davon ausgehen konnten, dass Ihre Handlungen Schäden herbeiführen 
können. Davon gehen wir hier aus. 
 
Im Übrigen wäre eine solche Klage auch ein Zeichen an die geschädigten 
Gewerbetreibenden, die in Bezug darauf ebenfalls Schadensersatzforderungen prüfen 
könnten. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Michael Otter 
 

 
 
 
Fraktionsvorsitzender DIE LINKE Rhein-Sieg 
 


